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41/02 Melderecht

Norm

MeldeG 1991 §1 idF 2001/I/028;

MeldeG 1991 §15 Abs1;

MeldeG 1991 §15 Abs2;

MeldeG 1991 §3 Abs1;

MeldeG 1991 §4 Abs1;

Rechtssatz

Die Meldevorschriften stellen sowohl betre8end das Nehmen als auch die Aufgabe einer Unterkunft auf ein

tatsächliches Naheverhältnis bzw. dessen Wegfall des Meldep:ichtigen zur Unterkunft ab (vgl. das Erkenntnis vom 20.

Jänner 1993, 92/01/0557). Eine Aufgabe der Unterkunft kann daher grundsätzlich nur angenommen werden, wenn aus

den äußeren Umständen - etwa durch Entfernung der persönlichen Gegenstände des täglichen Gebrauches aus der

Wohnung - hervorgekommen ist, dass eine Person ihre Beziehung zu der Unterkunft gänzlich gelöst hat (vgl. hiezu die

Erkenntnisse vom 29. September 2000, 98/02/0449, und vom 6. März 2001, 2000/05/0108).
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